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AVB 
Allgemeine Versicherungsbedingungen 

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Bestattungsvorsorge Basis (Sterbegeld-
versicherung)  

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

als →Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; für unser Versicherungsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingungen. 

Wichtige Fachbegriffe haben wir für Sie in unserem Glossar erläutert. Diese Begriffe sind im Folgenden jeweils mit einem „→“ gekenn-
zeichnet.  
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Der Versicherungsumfang 

§ 1  Welche Leistungen bietet die Bestattungsvorsorge Ba-
sis (Tarif SVB)? 

Leistung im Todesfall 

1.  Bei Tod der →versicherten Person zahlen wir die vereinbarte 
Versicherungssumme. In den Anfangsjahren der Versicherung 
gelten die in den Absätzen 2 und 3 beschriebenen Einschrän-
kungen. 

Wartezeit  

2.  Bei der Wartezeit handelt es sich um den ab Versicherungsbe-
ginn vereinbarten Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz nur 
eingeschränkt besteht. 

 Bei einem Eintrittsalter bis einschließlich 64 Jahre wird eine War-
tezeit von drei Jahren ab Versicherungsbeginn vereinbart. 

 Bei einem Eintrittsalter ab 65 Jahre wird eine Wartezeit von zwei 
Jahren ab Versicherungsbeginn vereinbart. 

Leistung während der Wartezeit 

3.  Wenn die →versicherte Person in der Wartezeit stirbt, wird die 
vereinbarte Versicherungssumme nicht fällig. In diesem Fall zah-
len wir die eingezahlten Beiträge zurück. Hiervon ziehen wir 200 
Euro ab.  

Stirbt die →versicherte Person in der Wartezeit aufgrund eines 
Unfalls (vergleiche Absatz 4), zahlen wir die vereinbarte Versi-
cherungssumme jedoch auch in der Wartezeit. 

Unfall 

4.  Ein Unfall liegt vor, wenn die →versicherte Person durch ein 
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfall-
ereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.  

 § 2  Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?  

1.  Sie erhalten gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) eine Überschussbeteiligung. Diese umfasst eine Beteili-
gung an den Überschüssen und an den Bewertungsreserven.  

 Die Überschüsse und die Bewertungsreserven ermitteln wir nach 
den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Wir veröffentlichen 
sie jährlich im Anhang des Geschäftsberichts. 

 Wir erläutern Ihnen: 

▪ die Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteili-
gung der →Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit (Ab-
satz 2), 

▪ die Grundsätze für die Überschussbeteiligung Ihres Ver-
trags (Absatz 3), 

▪ die Verwendung der Überschüsse (Absatz 4),  

▪ warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garan-
tieren können (Absatz 5).  

2.  Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung 
der →Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit 

 Damit Sie nachvollziehen können, wie wir die Überschussbetei-
ligung für die →Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit ermit-
teln, erklären wir Ihnen  

▪ aus welchen Quellen die Überschüsse stammen: siehe a)  

▪ wie wir mit diesen Überschüssen verfahren: siehe b)  

▪  wie Bewertungsreserven entstehen und wir diese zuordnen: 
siehe c)  

 Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Ver-
trags an den Überschüssen und den Bewertungsreserven erge-
ben sich hieraus noch nicht. 

a) Überschussquellen 

 Überschüsse können aus drei verschiedenen Quellen entstehen:  

▪ den Kapitalerträgen; siehe aa),  

▪ dem Risikoergebnis; siehe bb),  

▪  dem übrigen Ergebnis; siehe cc).  

 Wir beteiligen unsere →Versicherungsnehmer in ihrer Gesamt-
heit an diesen Überschüssen. Dabei beachten wir die Verord-
nung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversi-
cherung (Mindestzuführungsverordnung) in der jeweils gelten-
den Fassung. 

(aa) Kapitalerträge  

 Von den Nettoerträgen der nach dieser Verordnung maßgebli-
chen Kapitalanlagen erhalten die →Versicherungsnehmer insge-
samt mindestens den dort genannten prozentualen Anteil. In der 
derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsverordnung sind 
grundsätzlich 90 Prozent vorgeschrieben. Aus diesem Betrag 
werden zunächst die Mittel entnommen, die für die garantierten 
Leistungen benötigt werden. Die verbleibenden Mittel verwenden 
wir für die Überschussbeteiligung der →Versicherungsnehmer.  

(bb) Risikoergebnis 

 In der Sterbegeldversicherung hängt die Höhe der Überschüsse 
auch von der Anzahl der eingetretenen Versicherungsfälle ab. 
Überschüsse entstehen, wenn die Sterblichkeit der Versicherten 
niedriger ist, als bei der Tarifkalkulation zugrunde gelegt. In die-
sem Fall müssen wir weniger Leistungen für Todesfälle als ur-
sprünglich angenommen zahlen. Daher können wir die →Versi-
cherungsnehmer an dem entstehenden Risikoergebnis beteili-
gen. An diesen Überschüssen werden die →Versicherungsneh-
mer nach der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsver-
ordnung grundsätzlich zu mindestens 90 Prozent beteiligt. 

(cc) Übriges Ergebnis 

 Am übrigen Ergebnis werden die →Versicherungsnehmer nach 
der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsverordnung 
grundsätzlich zu mindestens 50 Prozent beteiligt. Überschüsse 
aus dem übrigen Ergebnis können beispielsweise entstehen, 
wenn die Kosten niedriger sind als bei der Tarifkalkulation ange-
nommen. 

b) Rückstellung für Beitragsrückerstattung 

 Die Überschüsse, die auf die →Versicherungsnehmer entfallen, 
führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu. Oder 
wir schreiben sie unmittelbar den überschussberechtigten Versi-
cherungsverträgen gut (Direktgutschrift). 

 Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dient dazu, Schwan-
kungen der Überschüsse im Zeitablauf auszugleichen. Sie darf 
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der →Versiche-
rungsnehmer verwendet werden.  

 Nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde können wir hiervon nach § 140 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG) abweichen. Dies dürfen wir, soweit die 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht auf bereits festge-
legte Überschussanteile entfällt. Nach der derzeitigen Fassung 
des § 140 Absatz 1 VAG können wir im Interesse der Versicher-
ten die Rückstellung für Beitragsrückerstattung heranziehen, um:  

▪ einen drohenden Notstand abzuwenden,  

▪ unvorhersehbare Verluste aus den überschussberechtigten 
Verträgen auszugleichen, die auf allgemeine Änderungen 
der Verhältnisse zurückzuführen sind,  

▪  die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rech-
nungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und 
nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse an-
gepasst werden müssen.  

 Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung zum Ver-
lustausgleich oder zur Erhöhung der Deckungsrückstellung her-
anziehen, belasten wir die Versichertenbestände verursa-
chungsorientiert.  

c) Bewertungsreserven 

 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapital-
anlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der 
Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven sorgen für Si-
cherheit und dienen dazu, kurzfristige Ausschläge an den Kapi-
talmärkten auszugleichen.  



 

L-B12400/01.25 AVB-Bestattungsvorsorge Basis LV  Seite 3/8  

AVB 
Allgemeine Versicherungsbedingungen 

 Die Bewertungsreserven, die nach gesetzlichen und aufsichts-
rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu be-
rücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen nach einem verur-
sachungsorientierten Verfahren anteilig rechnerisch zu. 

 Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu.  

3.   Grundsätze für die Überschussbeteiligung Ihres Vertrags 

a) Überschüsse 

 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich 
zum Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Versiche-
rungen in Bestandsgruppen zusammengefasst. Teilweise haben 
wir nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Be-
standsgruppen Untergruppen gebildet. Diese werden Gewinn-
verbände genannt. Bestandsgruppen bilden wir beispielsweise, 
um das versicherte Risiko wie das Todesfallrisiko zu berücksich-
tigen. Die Überschüsse verteilen wir auf die einzelnen Gewinn-
verbände nach einem verursachungsorientierten Verfahren und 
zwar in dem Maß, wie die Gewinnverbände zur Entstehung von 
Überschüssen beigetragen haben.  

 Hat ein Gewinnverband nicht zur Entstehung von Überschüssen 
beigetragen, bekommt er keine Überschüsse zugewiesen.  

 Ihre Versicherung gehört zum Gewinnverband VGR 2025 in der 
Bestandsgruppe Einzel-Kapitalversicherungen. Ihr Vertrag erhält 
Anteile an den Überschüssen der jeweiligen Bestandsgruppe. 

 Die Mittel für die Überschussanteile werden bei der Direktgut-
schrift zulasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert. 
Ansonsten werden sie der Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung entnommen. Die Höhe der Überschussanteilsätze legen wir 
jedes Jahr fest. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in 
unserem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfor-
dern. 

b) Bewertungsreserven 

 Bei vollständiger Vertragsbeendigung durch Tod oder Kündigung 
teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag Ihrer 
Versicherung gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Rege-
lung zu. Derzeit sieht § 153 Absatz 3 VVG eine Beteiligung in 
Höhe der Hälfte der zugeordneten Bewertungsreserven vor. 

 Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die 
Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise ent-
fällt. 

 Nähere Erläuterungen zu den für Ihren Vertrag maßgeblichen 
Bewertungsreserven können Sie unserem Geschäftsbericht ent-
nehmen. 

4.  Verwendung der Überschüsse 

a) Den laufenden Überschussanteil weisen wir jeweils zu Beginn 
jedes Versicherungsmonats zu. Zahlen Sie Ihre Beiträge viertel-
jährlich, weisen wir zu Beginn jedes Zahlungsabschnitts alle mo-
natlichen Überschussanteile zu, die auf den Zahlungsabschnitt 
entfallen. Entsprechendes gilt, wenn Sie Ihre Beiträge halbjähr-
lich oder jährlich zahlen. Kündigen Sie Ihre Versicherung vor Ab-
lauf des Zahlungsabschnitts, ziehen wir die bis zum Ende des 
Zahlungsabschnitts zu viel zugewiesenen Überschussanteile ab. 

 Der laufende Überschussanteil besteht bei beitragspflichtigen 
Versicherungen aus einem Grund-, einem Zins- und einem Sum-
menüberschussanteil. Bei beitragsfreien Versicherungen be-
steht dieser aus einem Zinsüberschussanteil. 

 Der Grundüberschussanteil wird in Prozent des Risikobeitrags, 
der Zinsüberschussanteil in Prozent des →Deckungskapitals 
und der Summenüberschussanteil in Promille der Versiche-
rungssumme festgesetzt. 

b) Die Überschüsse werden wie folgt verwendet: 

 Beitragsverrechnung 

 Die laufenden Überschussanteile verrechnen wir mit den Beiträ-
gen. 

c) Zusätzlich erhalten Sie noch eine Leistung in Form eines 
Schlussüberschussanteils.  

 Diesen erbringen wir bei Eintritt des Versicherungsfalls als 
Schlussbonus. Er bemisst sich in Promille der Versicherungs-
summe des jeweiligen Versicherungsjahres für jedes zurückge-
legte volle Versicherungsjahr. Vorzeitig beitragsfrei gestellte 

Versicherungen erhalten für die beitragsfreie Zeit keinen 
Schlussbonus. 

d) Bei vollständiger Vertragsbeendigung durch Tod oder Kündigung 
erbringen wir darüber hinaus eine Leistung in Form von Anteilen 
an den Bewertungsreserven. Diese werden zusammen mit den 
übrigen Leistungsteilen ausgezahlt. 

5.  Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantiert 

 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen 
ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt be-
einflussbar. Ein wichtiger Einflussfaktor ist die Entwicklung des 
Todesfallrisikos.  

 Aber auch die Entwicklung des Kapitalmarkts und der Kosten 
sind von Bedeutung. Die Höhe der künftigen Überschussbeteili-
gung können wir also nicht garantieren. Sie kann auch null Euro 
betragen. 

 Informationen zum Stand Ihrer Überschussbeteiligung erhalten 
Sie von uns jährlich. Diese senden wir Ihnen erstmals nach dem 
Ende des ersten Versicherungsjahres zu. Sie erhalten keine au-
tomatische Information, wenn der Stand der Überschussbeteili-
gung unverändert bleibt.  

 

Beginn des Versicherungsschutzes 

§ 3  Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns ab-
geschlossen haben. Jedoch besteht vor dem im →Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungs-
schutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie 
den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe § 4 Absatz 2 und 3 und  
§ 5). 

 

Beitragszahlung 

§ 4  Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 

1.  Die Beiträge können Sie je nach Vereinbarung durch Monats-, 
Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge entrichten. Die 
→Versicherungsperiode entspricht der Zahlungsweise. Bei Jah-
reszahlung beträgt sie beispielsweise ein Jahr, bei halbjährlicher 
Beitragszahlung ein halbes Jahr und so weiter. 

2.  Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrags zahlen, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn. Unverzüglich heißt, ohne schuldhaftes Zögern. 
Der Versicherungsbeginn ist im Versicherungsschein angege-
ben.  

 Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn 
der vereinbarten →Versicherungsperiode fällig. 

3.  Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fäl-
ligkeitstag (Absatz 2) alles getan haben, damit der Beitrag bei 
uns eingeht. Wenn wir vereinbart haben, den Beitrag von einem 
Konto einzuziehen, gilt die Zahlung in folgendem Fall als recht-
zeitig:  

▪ Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden 
und  

▪ Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widerspro-
chen.  

 Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht ein-
ziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie un-
verzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben 
Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen 
werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb 
des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

4.  Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen. 

5.  Für eine Stundung der Beiträge ist eine schriftliche Vereinbarung 
mit uns erforderlich. 
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6.  Wenn eine Leistung fällig wird, werden wir etwaige Beitragsrück-
stände mit dieser verrechnen.  

§ 5  Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzei-
tig zahlen?  

Erster Beitrag  

1.  Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir 
vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen 
wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten 
haben.  

2.  Ist zum Zeitpunkt des Todes der →versicherten Person der erste 
Beitrag noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflich-
tet. Das gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
→Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge nach § 37 VVG aufmerksam 
gemacht haben. Unsere Pflicht zur Leistung bleibt bestehen, 
wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie das Ausbleiben der Zah-
lung nicht zu vertreten haben. 

Folgebeitrag  

3.  Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Ihnen 
auf Ihre Kosten in →Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zah-
lungsfrist muss mindestens zwei Wochen betragen.  

4.  Wenn zum Zeitpunkt des Todes der →versicherten Person die 
Zahlungsfrist abgelaufen ist und Sie sich noch mit der Zahlung in 
Verzug befinden, entfällt oder vermindert sich der Versiche-
rungsschutz. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der 
Fristsetzung auf diese Rechtsfolge nach § 38 VVG hingewiesen 
haben. 

5.  Wir können den Vertrag fristlos kündigen, wenn die gesetzte 
Zahlungsfrist abgelaufen ist und Sie sich noch immer mit Beiträ-
gen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, 
dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge 
nach § 38 VVG hingewiesen haben.  

 Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. 
Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn 
Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug 
sind. Auf diese Rechtsfolge nach § 38 VVG müssen wir Sie eben-
falls hinweisen. 

6.  Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzah-
len, wenn unsere Kündigung wirksam geworden ist. Dies können 
Sie nur innerhalb eines Monats nach der Kündigung. Wurde die 
Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden, können Sie 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf nachzahlen.  

 Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündigung un-
wirksam und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle, die 
zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintre-
ten, besteht kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz. 

 

Kündigung und Beitragsfreistellung Ihres 
Vertrages 

§ 6  Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen? 

Kündigung  

1.  Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der laufen-
den →Versicherungsperiode (vergleiche § 4 Absatz 1) in →Text-
form kündigen. Die Kündigung wird zum Schluss der →Versiche-
rungsperiode wirksam, in der wir Ihre Kündigung erhalten haben. 
Maßgebend ist der Eingang des Kündigungsschreibens bei uns.  

2.  Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen. Die verblei-
bende beitragspflichtige Versicherungssumme muss mindestens 
1.500 Euro betragen. Wird die Mindestsumme oder der Mindest-
beitrag nicht erreicht, müssen Sie ganz kündigen. Bei teilweiser 
Kündigung gelten die folgenden Regelungen nur für den gekün-
digten Vertragsteil.  

 

 

→Rückkaufswert 

3.  Der →Rückkaufswert ist nach § 169 VVG das nach anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrund-
lagen der Beitragskalkulation zum Schluss der laufenden →Ver-
sicherungsperiode berechnete →Deckungskapital Ihrer Versi-
cherung. Der →Rückkaufswert ist jedoch mindestens der Betrag 
des →Deckungskapitals, der sich bei gleichmäßiger Verteilung 
der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten 
fünf Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte →Beitragszahlungs-
dauer kürzer als fünf Jahre, verteilen wir diese Kosten auf die 
→Beitragszahlungsdauer. In jedem Fall beachten wir die auf-
sichtsrechtlichen Höchstzillmersätze (siehe § 9 Absatz 2 Satz 6).  

→Abzug 

4.  Von dem nach Absatz 3 berechneten Betrag nehmen wir einen 
→Abzug gemäß § 8 vor. 

Herabsetzung des →Rückkaufswertes im Ausnahmefall  

5.  Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, den nach  
Absatz 3 ermittelten Betrag angemessen herabzusetzen, soweit 
dies erforderlich ist, um eine Gefährdung der Belange der →Ver-
sicherungsnehmer, insbesondere durch eine Gefährdung der 
dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträ-
gen ergebenden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herab-
setzung ist jeweils auf ein Jahr befristet. 

Überschussbeteiligung  

6.  Die Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Überschussanteile wurden 
mit den Beiträgen verrechnet (Beitragsverrechnung, verglei-
che  § 2 Absatz 4 b)).  

Der Auszahlungsbetrag erhöht sich um die Ihrer Versicherung 
gemäß § 2 Absatz 3 b) gegebenenfalls zugeteilten Anteile an Be-
wertungsreserven.  

7.  Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile 
haben. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der 
Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (verglei-
che § 9) nur der Mindestwert gemäß Absatz 3 Satz 2 als 
→Rückkaufswert vorhanden. Der →Rückkaufswert erreicht 
auch in den Folgejahren nicht unbedingt die Summe der ein-
gezahlten Beiträge. Nähere Informationen zum →Rück-
kaufswert und seiner Höhe können Sie Ihrem →Versiche-
rungsschein entnehmen. 

 Ausstehende Forderungen (zum Beispiel rückständige Beiträge, 
Darlehen, Kosten) ziehen wir von dem auszuzahlenden Betrag 
ab. 

Beitragsrückzahlung 

8.  Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen. 

Darlehen 

9.  Wir können Ihnen bis zur Höhe des nach den Absätzen 3 bis 6 
berechneten Betrags ein zu verzinsendes Darlehen auf die Ver-
sicherungsleistung geben. Einen Rechtsanspruch hierauf haben 
Sie jedoch nicht. Ein Darlehen werden wir mit einer fälligen Ver-
sicherungsleistung beziehungsweise dem →Rückkaufswert ver-
rechnen. Wir werden es vorher nicht zurückfordern. Sie hingegen 
können den Darlehensbetrag jederzeit zurückzahlen. Im Falle 
der Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung verrechnen 
wir das Darlehen nur dann, wenn Sie es wünschen. 

§ 7  Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stel-
len? 

1.  Anstelle einer Kündigung nach § 6 Absatz 1 können Sie jederzeit 
zum Schluss der laufenden →Versicherungsperiode (vergleiche 
§ 4 Absatz 1) in →Textform verlangen, von der Pflicht zur Bei-
tragszahlung ganz oder teilweise befreit zu werden. In diesem 
Fall setzen wir die Versicherungssumme auf eine beitragsfreie 
Summe herab. Diese wird nach folgenden Gesichtspunkten be-
rechnet: 

▪ nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit 
den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation, 

▪ für den Schluss der laufenden →Versicherungsperiode und 

▪ unter Zugrundelegung des →Rückkaufswertes nach § 6 Ab-
satz 3. 
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2.  Der aus Ihrem Vertrag für die Bildung der beitragsfreien Versi-
cherungssumme zur Verfügung stehende Betrag mindert sich 
um gegebenenfalls ausstehende Forderungen (zum Beispiel 
rückständige Beiträge, Darlehen, Kosten). Außerdem nehmen 
wir einen →Abzug gemäß § 8 vor. 

 Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für Sie 
Nachteile haben.  

 In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der Verrech-
nung von Abschluss- und Vertriebskosten (vergleiche § 9) 
nur der Mindestwert gemäß § 8 Absatz 3 Satz 2 zur Bildung 
einer beitragsfreien Versicherungssumme vorhanden. Auch 
in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der 
eingezahlten Beiträge für die Bildung einer →beitragsfreien 
Versicherungssumme zur Verfügung. Nähere Informationen 
zur →beitragsfreien Versicherungssumme und ihrer Höhe 
können Sie Ihrem →Versicherungsschein entnehmen. 

3.  Haben Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszah-
lungspflicht verlangt und erreicht die nach Absatz 1 zu berech-
nende →beitragsfreie Versicherungssumme den Mindestbetrag 
von 500 Euro nicht, erhalten Sie den Auszahlungsbetrag nach  
§ 6 Absätze 3 und 4. Der Vertrag endet. 

 Sie können Ihren Vertrag auch teilweise beitragsfrei stellen. Die 
verbleibende beitragspflichtige Versicherungssumme muss min-
destens 1.500 Euro und der zu zahlende Beitrag mindestens 
zehn Euro betragen. 

§ 8  Welchen →Abzug erheben wir bei Kündigung oder 
Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung? 

1.  Bei teilweiser oder vollständiger Kündigung beziehungsweise 
Beitragsfreistellung Ihres Vertrags nehmen wir von dem nach § 
6 Absatz 3 ermittelten Wert einen →Abzug vor. 

2.  →Abzug bei vollständiger Kündigung oder Beitragsfreistellung 

a) Die Höhe des →Abzugs ergibt sich als prozentualer Satz auf den 
→Rückkaufswert nach § 6 

 Sie ist abhängig von der vereinbarten Vertragslaufzeit und vom 
Zeitpunkt der Kündigung beziehungsweise der Beitragsfreistel-
lung.  

 Der Prozentsatz beträgt bei Versicherungsbeginn 50 Prozent. Er 
reduziert sich jährlich gleichmäßig bis fünf Jahre nach Ende der 
→Beitragszahlungsdauer, längstens jedoch bis zum erreichten 
Alter der →versicherten Person von 105 Jahren, auf ein Prozent.. 
Nach diesem Zeitraum beträgt der →Abzug ein Prozent.  

b) Kündigen Sie Ihren Vertrag nach Ablauf der Beitragszahlungs-
dauer, erheben wir einen →Abzug gemäß Absatz 2 a). 

c)  Haben Sie Ihren Vertrag beitragsfrei gestellt und kündigen Sie 
diesen zu einem späteren Zeitpunkt, nehmen wir bei Kündigung 
keinen erneuten →Abzug vor. 

d) Den Eurobetrag des →Abzugs können Sie Ihrem →Versiche-
rungsschein entnehmen.  

3.  Abzug bei teilweiser Kündigung oder Beitragsfreistellung 

 Bei teilweiser Kündigung oder Beitragsfreistellung fällt der →Ab-
zug gemäß Absatz 2 a) anteilig für den gekündigten beziehungs-
weise beitragsfrei gestellten Teil entsprechend an. 

4.  Der →Abzug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Dies ist im 
Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten den →Abzug aus den 
folgenden Gründen für angemessen: 

 Mit dem →Abzug wird eine negative Veränderung der Risiko- 
und Ertragslage des verbleibenden Versichertenbestandes aus-
geglichen:   

▪ Veränderung der Risikolage 

  Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert darauf, 
dass die Risikogemeinschaft sich gleichmäßig aus →Versi-
cherungsnehmern mit einem hohen und einem geringeren 
Risiko zusammensetzt. Da Personen mit einem geringen Ri-
siko die Risikogemeinschaft eher verlassen als Personen mit 
einem hohen Risiko, schaffen wir mithilfe des →Abzugs ei-
nen Ausgleich. Damit entsteht der Risikogemeinschaft durch 
die vorzeitige Einstellung der Beitragszahlung kein Nachteil.  

▪ Veränderung der Ertragslage 

  Durch die Verrechnung eines Teils der Überschüsse mit den 
Beiträgen ergibt sich eine Vorleistung auf zukünftige Über-
schüsse. Diese wird durch den Versichertenbestand zur Ver-
fügung gestellt. Mithilfe des →Abzugs stellen wir bei Bei-
tragsfreistellung hierfür einen Ausgleich her.  

▪ Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital 

  Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versiche-
rungsschutzes Garantien und Optionen. Das ist möglich, weil 
ein Teil des dafür erforderlichen Risikokapitals (Solvenzmit-
tel) durch den Versichertenbestand zur Verfügung gestellt 
wird. Bei Neuabschluss eines Vertrags partizipiert dieser an 
bereits vorhandenen Solvenzmitteln. Während der Laufzeit 
muss der Vertrag daher Solvenzmittel zur Verfügung stellen. 
Bei Vertragskündigung gehen diese Solvenzmittel dem ver-
bleibenden Bestand verloren und müssen deshalb im Rah-
men des →Abzugs ausgeglichen werden. Der interne Aufbau 
von Risikokapital ist regelmäßig für alle →Versicherungsneh-
mer die günstigste Finanzierungsmöglichkeit von Optionen 
und Garantien. Eine Finanzierung über externes Kapital wäre 
wesentlich teurer. 

 Die Darlegungs- und Beweislast für die Bemessungsgrundlage 
und die Angemessenheit des →Abzugs liegt bei uns. Wenn Sie 
uns nachweisen, dass der von uns vorgenommene →Abzug we-
sentlich niedriger liegen muss, wird er entsprechend herabge-
setzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass der →Abzug überhaupt 
nicht gerechtfertigt ist, entfällt er. 

 

Kosten für den Versicherungsschutz 

§ 9  Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?  

1.  Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in Ihren 
Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie übrige Kosten. 

 Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören die Kosten 
für die Antragsprüfung und die Provisions- oder Courtagezahlun-
gen an den Vermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und 
Vertriebskosten zum Beispiel die Kosten für die Ausfertigung der 
Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusammen-
hang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwen-
dungen. Bei den übrigen Kosten handelt es sich um Verwal-
tungskosten. Hierzu gehören beispielsweise Kosten für die lau-
fende Vertragsverwaltung, für Korrespondenzen oder die Betreu-
ung Ihres Vertrags. 

 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten so-
wie der übrigen Kosten können Sie dem Informationsblatt zu Ver-
sicherungsprodukten unter „Prämie; Kosten“ entnehmen. Das In-
formationsblatt zu Versicherungsprodukten haben Sie mit den 
vorvertraglichen Informationen erhalten. 

Abschluss- und Vertriebskosten  

2.  Wir wenden auf Ihren Vertrag das Verrechnungsverfahren nach 
§ 3 der Deckungsrückstellungsverordnung an. Das bedeutet: Wir 
ziehen die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- 
und Vertriebskosten heran. Dies gilt jedoch nicht für den Teil der 
ersten Beiträge, der für Leistungen im Versicherungsfall, Kosten 
des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen →Versicherungspe-
riode und aufgrund von gesetzlichen Regelungen für die Bildung 
einer Deckungsrückstellung bestimmt ist. Bei Kündigung des 
Versicherungsvertrags steht mindestens der Betrag des →De-
ckungskapitals zur Verfügung, der sich bei gleichmäßiger Vertei-
lung der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die 
ersten fünf Jahre ergibt.  

 Bei →Beitragszahlungsdauern unter fünf Jahren werden die Ab-
schluss- und Vertriebskosten auf die tatsächliche →Beitragszah-
lungsdauer verteilt. 

 Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungs-
rückstellungsverordnung auf 2,5 Prozent der Beiträge be-
schränkt, die von Ihnen während der Laufzeit des Vertrags zu 
zahlen sind. 

Übrige Kosten (Verwaltungskosten) 

3.  Die übrigen Kosten verteilen wir über die gesamte Vertragslauf-
zeit. 
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4.  Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, dass in der 
Anfangszeit Ihres Vertrags nur der Mindestwert für einen 
→Rückkaufswert oder zur Bildung der →beitragsfreien Versiche-
rungssumme vorhanden ist (siehe § 7 Absatz 3 sowie § 8 Absatz 
1).  

 Nähere Informationen zu den →Rückkaufswerten und zu den 
→beitragsfreien Versicherungssummen sowie ihren jeweiligen 
Höhen finden Sie in der Tabelle im →Versicherungsschein. 

§ 10  Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rech-
nung?  

1.  Falls aus besonderen von Ihnen veranlassten Gründen ein zu-
sätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir die 
entstehenden Kosten gesondert in Rechnung stellen. Dies er-
folgt entweder als pauschaler Abgeltungsbetrag oder in Höhe der 
tatsächlich entstehenden Kosten. Das gilt bei: 

▪ Rückläufern im Lastschriftverfahren, 

▪ Ausstellen einer Ersatzurkunde, 

▪ Ausstellen eines neuen →Versicherungsscheins, 

▪ Abschriften der Erklärungen, die Sie mit Bezug auf Ihren 
Vertrag abgegeben haben, 

▪ Änderung des →Versicherungsnehmers, 

▪ Abtretungen und Verpfändungen, 

▪ Teilkündigung, 

▪ Zuzahlung,, 

▪ Wiederinkraftsetzung 

▪ Stundung, 

▪ Beitragsänderung, 

▪ Mahnung,  

▪ Umwandlung zur Erlangung eines Pfändungsschutzes, 

▪ Durchführung von Vertragsänderungen wie zum Beispiel 
Schließung von Beitragslücken, Daueränderungen. 

2.  Wir haben uns bei der Bemessung des pauschalen Abgeltungs-
betrags an dem bei uns regelmäßig entstehenden Aufwand ori-
entiert. Wenn Sie uns nachweisen, dass der pauschale Abgel-
tungsbetrag der Höhe nach wesentlich niedriger anzusetzen ist, 
wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, 
dass die dem pauschalen Abgeltungsbetrag zugrunde liegenden 
Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, ent-
fällt der Betrag. 

 

Ihre Pflichten 

§ 11  Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird 
(Obliegenheiten)? 

1.  Der Tod der →versicherten Person muss uns unverzüglich mit-
geteilt werden. Unverzüglich heißt: ohne schuldhaftes Zögern. 
Zudem sind uns folgende Unterlagen einzureichen: 

a) →Versicherungsschein 

b) Amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter und Geburtsort 

c) Ausführliche ärztliche oder amtliche Bescheinigung über die To-
desursache. Aus der Bescheinigung müssen sich Beginn und 
Verlauf der Krankheit, die zum Tod der →versicherten Person 
geführt hat, ergeben. 

d) Auskunft nach § 13.  

2.  Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, wenn 
dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die 
Kosten hierfür muss diejenige Person tragen, die die Leistung 
beansprucht. 

3.  Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen 
abgeschlossen haben, die zur Feststellung des 

Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht 
notwendig sind. Wenn eine der genannten Pflichten nicht erfüllt 
wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen kön-
nen, ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine 
Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung 
nicht fällig wird. 

4.  Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums trägt die empfangsberechtigte Per-
son die damit verbundene Gefahr. 

§ 12 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres 
Namens? 

1.  Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich 
mitteilen. Das heißt ohne schuldhaftes Zögern. Anderenfalls kön-
nen für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie 
zu richtende Erklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns 
zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere 
Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen 
Briefs als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung 
auf Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche 
Niederlassung verlegt haben. Eine an Sie zu richtende Erklärung 
ist beispielsweise das Setzen einer Zahlungsfrist. 

2.  Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 1 entsprechend. 

3.  Wenn Sie sich für längere Zeit im Ausland aufhalten, sollten Sie 
uns eine im Inland ansässige Person benennen. Dies ist auch in 
Ihrem Interesse. Die benannte Person müssen Sie bevollmäch-
tigen, unsere Mitteilungen für Sie entgegenzunehmen. Diese 
Person fungiert dann als Ihr Zustellungsbevollmächtigter. 

§ 13  Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie? 

1.  Wir können aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, 
Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und 
Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sein. In diesem Fall müssen 
Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unter-
lagen unverzüglich zur Verfügung stellen. Unverzüglich heißt: 
ohne schuldhaftes Zögern. 

 Dies gilt bei Vertragsabschluss, bei Änderung nach Vertragsab-
schluss oder auf unsere Nachfrage. Wenn dritte Personen 
Rechte an Ihrem Vertrag haben und deren Status für Datenerhe-
bungen und Meldungen maßgeblich ist, müssen Sie ebenfalls 
mitwirken. 

2.  Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind beispiels-
weise Umstände, die maßgebend sein können zur Beurteilung 
von: 

▪ Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit, 

▪ der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte 
an Ihrem Vertrag haben,  

▪ der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers. 

 Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) 
Steueridentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Ge-
burtsort und der Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzei-
tiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie dem Informa-
tionsblatt „Steuerpflicht im Ausland“ entnehmen. Dieses Informa-
tionsblatt haben Sie mit den vorvertraglichen Informationen er-
halten. 

3.  Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unter-
lagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Fol-
gendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung 
melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder aus-
ländischen Steuerbehörden. Das gilt auch dann, wenn gegebe-
nenfalls keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht. 

4.  Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Absätzen 1 
und 2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. 
Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetz-
lichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung ge-
stellt haben. 
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Ausschlussklauseln 

§ 14  In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz einge-
schränkt? 

1.  Grundsatz  

 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig da-
von, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. In den 
Fällen gemäß den Absätzen 2 bis 4 ist unsere Leistungspflicht 
jedoch eingeschränkt. 

2.  Einschränkungen bei bestimmten Großschadenereignissen 

a) Stirbt die →versicherte Person in unmittelbarem oder mittelba-
rem Zusammenhang mit einem Ereignis gemäß Absatz 2 b), wel-
ches zugleich ein Großschadenereignis gemäß Absatz 2 c) dar-
stellt, ist unsere Leistung eingeschränkt. In diesem Fall vermin-
dert sich die Auszahlung auf den für den Todestag berechneten 
→Rückkaufswert (siehe § 6 Absatz 3). Ein →Abzug gemäß § 8 
erfolgt nicht. 

b) Wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt, kann unsere Leis-
tung eingeschränkt sein: 

▪ Kriegerische Ereignisse, an denen die →versicherte Person 
nicht aktiv beteiligt war (Passives Kriegsrisiko),  

▪ Innere Unruhen, an denen die →versicherte Person nicht 
aktiv beteiligt war, 

▪ Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waf-
fen, 

▪ Austritt oder Freisetzung von radioaktiven, biologischen 
oder chemischen Stoffen. 

c) Ein Großschadenereignis im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, 
wenn innerhalb eines Jahres mindestens 1.000 Personen in un-
mittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit diesem Ereig-
nis 

▪ sterben oder 

▪ dauerhaft so schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen 
erleiden, dass bei ihnen ein Grad der Behinderung (GdB) 
von mindestens 50 oder ein Grad der Schädigungsfolgen 
(GdS) von mindestens 50 anerkannt wird. 

d) Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Einschränkung un-
serer Leistung ist im Zweifel innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Ereignis von uns nachzuweisen. Der Anspruch auf die un-
eingeschränkte Leistung ist frühestens nach Ablauf dieser Frist 
fällig. 

3.  Einschränkungen bei aktiver Beteiligung an Krieg und inne-
ren Unruhen 

a) Stirbt die →versicherte Person in unmittelbarem oder mittelba-
rem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren 
Unruhen, an denen sie aktiv beteiligt war, ist unsere Leistung 
eingeschränkt. In diesem Fall vermindert sich die Auszahlung auf 
den für den Todestag berechneten →Rückkaufswert (siehe § 6 
Absatz 3). Ein →Abzug gemäß § 8 erfolgt nicht. 

b) Wir werden jedoch in voller Höhe leisten, wenn die →versicherte 
Person als Mitglied der deutschen Bundeswehr, Polizei oder 
Bundespolizei in Ausübung ihres Dienstes im Zusammenhang 
mit inneren Unruhen innerhalb Deutschlands gestorben ist. Un-
sere Leistung ist jedoch auch in diesem Fall auf den für den To-
destag berechneten →Rückkaufswert (siehe § 6 Absatz 3) ver-
mindert, wenn das Ereignis zugleich ein Großschadenereignis 
gemäß Absatz 2 c) darstellt. Absatz 2 d) gilt entsprechend. Ein 
→Abzug gemäß § 8 erfolgt nicht. 

4.  Einschränkungen bei Selbsttötung der →versicherten Per-
son 

a) Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten wir, wenn seit Abschluss 
des Versicherungsvertrages drei Jahre vergangen sind. 

b) Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist ist 
unsere Leistung eingeschränkt. In diesem Fall vermindert sich 
die Auszahlung auf den für den Todestag berechneten →Rück-
kaufswert (siehe § 6 Absatz 3). Ein →Abzug gemäß § 8 erfolgt 
nicht. 

c) Wir werden jedoch in voller Höhe leisten, wenn uns nachgewie-
sen wird, dass sich die →versicherte Person in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Stö-
rung der Geistestätigkeit selbst getötet hat. 

d) Wenn unsere Leistungspflicht durch eine Änderung des Vertrags 
erweitert wird, beginnt die Dreijahresfrist bezüglich des geänder-
ten Teils neu. Wenn der Vertrag wiederhergestellt wird, gilt dies 
bezüglich des wiederhergestellten Teils entsprechend. 

 

→Versicherungsschein, Leistungsemp-
fänger 

§ 15  Welche Bedeutung hat der →Versicherungsschein?  

1.  Wir können Ihnen den →Versicherungsschein in →Textform 
übermitteln. Stellen wir diesen als Dokument in Papierform aus, 
dann liegt eine Urkunde vor. Sie können die Ausstellung als Ur-
kunde verlangen. 

2.  Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt ansehen, 
über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbesondere 
Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, 
dass uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nach-
weist. 

§ 16  Wer erhält die Versicherungsleistung?  

1.  Sie bestimmen, wer die Leistung erhält. Wenn Sie keine Bestim-
mung treffen, leisten wir an Sie; sind Sie die →versicherte Per-
son, leisten wir bei Ihrem Tod an Ihre Erben. 

Bezugsberechtigung 

2.  Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine andere Per-
son benennen, die die Leistung erhalten soll. Diese Person ist 
Bezugsberechtigter des Vertrags. 

 Bestimmen Sie ein Bezugsrecht widerruflich, erwirbt der Be-
zugsberechtigte das Recht auf die Leistung erst mit Eintritt des 
jeweiligen Versicherungsfalls. Sie können Ihre Bestimmung bis 
zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalls jederzeit widerru-
fen.  

 Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberech-
tigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die Leistung erhält. 
Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben, können Sie dieses Be-
zugsrecht nur mit Zustimmung des unwiderruflich Bezugsbe-
rechtigten ändern. 

Abtretung und Verpfändung 

3.  Sie können das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt des Ver-
sicherungsfalls grundsätzlich an Dritte abtreten und verpfänden. 
Dies kann ganz oder teilweise erfolgen. Voraussetzung ist, dass 
derartige Verfügungen rechtlich möglich sind. 

Anzeige 

4.  Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (Absatz 2) 
sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn der bishe-
rige Berechtigte uns diese in →Textform angezeigt hat. Gleiches 
gilt für die Abtretung und Verpfändung (Absatz 3). Der bisherige 
Berechtigte sind im Regelfall Sie. Es können aber auch andere 
Personen sein, sofern Sie bereits zuvor Verfügungen getroffen 
haben. 

 

Sonstiges 

§ 17  Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?  

Auf Ihren Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. 
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§ 18  Wo ist der Gerichtsstand?  

1.  Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zustän-
dig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die für den Vertrag zustän-
dige Niederlassung liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in des-
sen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz ha-
ben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhn-
lichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person 
sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren 
Sitz oder Ihre Niederlassung haben. 

2.  Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht 
erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen 
Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts 
maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist das Ge-
richt zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Nieder-
lassung haben. 

3.  Verlegen Sie Ihren Wohnsitz ins Ausland, sind für Klagen aus 
dem Vertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir un-
seren Sitz haben. Dies gilt auch, wenn Sie den Ort Ihres gewöhn-
lichen Aufenthalts ins Ausland verlegen. 

§ 19  An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns 
einmal nicht zufrieden sind? 

1. Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder 
eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen ge-
wünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere 
die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.  

 
Versicherungsombudsmann 
 
2. Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombuds-

mann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie der-
zeit wie folgt: 
 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Tel.: 0800 3696000 
Fax: 0800 3699000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
www.versicherungsombudsmann.de 
 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. 
Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teil-
zunehmen.  
 

3. Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (zum 
Beispiel über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen 
haben, können Sie sich mit ihrer Beschwerde auch online an 
die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre 
Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versiche-
rungsombudsmann weitergeleitet. Fragen hierzu können auch 
per E-Mail an uns gestellt werden: info@lv1871.de. 
 

Versicherungsaufsicht  
 
4. Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten 

Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, 
können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wen-

den. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Auf-
sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die 
derzeitigen Kontaktdaten sind:  

 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Sektor Versicherungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108  
53117 Bonn  
E-Mail: poststelle@bafin.de 
 
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und 
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

 
Unser Beschwerdemanagement  
 
5. Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns 

wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu 
zur Verfügung. Sie erreichen diese derzeit wie folgt:  
 
Tel.: 089/55167-1150 
E-Mail: beschwerde@lv1871.de 

 
Rechtsweg 
 
6. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be-

schreiten. 

§ 20  Welche der vorstehenden Bestimmungen können ge-
ändert werden?  

Bedingungsanpassung 

1.  Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt zum Beispiel der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder der Kartellbehör-
den für unwirksam erklärt worden, können wir diese nach § 164 
VVG durch eine neue Regelung ersetzen. Voraussetzung ist,  

▪ dass dies zur Fortführung des Vertrags notwendig ist, oder  

▪ dass das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung 
für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der In-
teressen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare 
Härte darstellen würde.  

 Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des 
Vertragsziels Ihre Belange angemessen berücksichtigt. Ein Er-
satz durch eine neue Regelung ist auch mit Wirkung für beste-
hende Verträge möglich. 

2.  Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen, nachdem 
Ihnen die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe 
mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.  

Beitrags- und Leistungsänderung 

3.  Wir sind nach § 163 VVG berechtigt, den vereinbarten Beitrag 
neu festzusetzen, wenn 

▪ sich der Leistungsbedarf nicht nur vorübergehend und nicht 
voraussehbar gegenüber den Rechnungsgrundlagen des 
vereinbarten Beitrags geändert hat, 

▪ der nach den berichtigten Rechnungsgrundlagen neu fest-
gesetzte Beitrag angemessen und erforderlich ist, um die 
dauernde Erfüllbarkeit der Versicherungsleistung zu ge-
währleisten, und 

▪ ein unabhängiger Treuhänder die Rechnungsgrundlagen 
und die Voraussetzungen der vorhergehenden Punkte über-
prüft und bestätigt hat. 

 Eine Neufestsetzung des Beitrags ist insoweit ausgeschlossen, 
als 

▪ die Versicherungsleistungen zum Zeitpunkt der Erst- oder 
Neukalkulation unzureichend kalkuliert waren und  

▪ ein ordentlicher und gewissenhafter Aktuar dies insbeson-
dere anhand der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren statisti-
schen Kalkulationsgrundlagen hätte erkennen müssen. 

 Die Mitwirkung des Treuhänders entfällt, wenn die Neufestset-
zung oder die Herabsetzung der Versicherungsleistung der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. 

4.  Sie können verlangen, dass anstelle einer Erhöhung des Bei-
trags die Versicherungsleistung entsprechend herabgesetzt 
wird. Bei einer beitragsfreien Versicherung sind wir unter den Vo-
raussetzungen von Absatz 3 berechtigt, die Versicherungsleis-
tung herabzusetzen. 

5.  Die Neufestsetzung des Beitrags und die Herabsetzung der Ver-
sicherungsleistung werden zu Beginn des zweiten Monats wirk-
sam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung oder der Herab-
setzung an Sie folgt. In der Mitteilung müssen die hierfür maß-
geblichen Gründe genannt sein. 
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